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ARBEITSRECHT

nach dem Bezug von
Kinderbetreuungsgeld
angehängt wird – und
zwar ohne jede Unterbre-
chung. Und der Arbeit-
geber muss zustimmen.“

ten besser überbrücken
zu können. AK-Expertin
Bernadette Pöcheim sagt
dazu: „Das ist möglich,
aber nur dann, wenn die
Bildungskarenz direkt

Bei der Arbeiterkammer
mehren sich Anfragen
von Frauen, die an ihre
Elternkarenz gleich eine
Bildungskarenzanhängen
möchten, um Krisenzei-

NachderBabypause in dieBildungskarenz

sonst kann die Verwaltungs-
strafe nicht mehr vollstreckt
werden“, erklärt Zöscher.

Was 2020 aus Sicht der Verkehrs-
juristin allerdings zu einem
Spezialfall macht, ist die covid-
bedingte Fristhemmung in Ver-
waltungsstrafsachen in Öster-
reich für die Zeit zwischen 22.
März und 30. April. Soll heißen:
Wer aufgrund der eingangs be-
schriebenen Kriterien bei einer
Strafverfügung glaubt, erfolg-
reich eine Verfolgungsverjäh-
rung einwenden zu können,
sollte bedenken, dass sich der
Fristenlauf coronabedingt in
vielen Fällen ummehr als einen
Monat verlängert. Die Behörde
kalkuliert das mit ein.

Bei der Strafbarkeitsverjährung
geht es also umdie Zeit, die sich
die Behörde bei Einsprüchen
nehmen kann.

Bei der Vollstreckungsverjäh-
rung, die grundsätzlich auch
drei Jahre beträgt, sindwir noch
einen Schritt weiter. Gehen wir
davon aus, dass eine Strafverfü-
gung rechtskräftig geworden
ist, weil der Beschuldigte (bin-
nen der Zweiwochenfrist) kei-
nen Einspruch dagegen erho-
ben hat, die Strafe aber einfach
nicht bezahlt und eine Mah-
nung auf die andere folgt:
„Dann muss die Behörde bin-
nen drei Jahren nach der rechts-
kräftigen Verhängung der Ver-
waltungsstrafe tätig werden –
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MIETRECHT

Warumman es sich doppelt überlegen sollte, zu
zweit einenMietvertrag zu unterschreiben.

gegangen ist. Er allein kann
den Mietvertrag nicht kün-
digen. „Undweigert sich die
Freundin Ihres Lesers aus-
zuziehen, bleibt er, auch
wenn er auszieht, weiterhin
Mieter der gegenständli-
chen Wohnung“, erklärt
Walzl-Sirk.

Problematisch wird es dann,
wenn die in der Wohnung
verbleibende Mieterin die
Miete nicht mehr bezahlen
kann. „Der Vermieter kann
auch den bereits ausgezoge-
nen Mieter, der ja weiter für
alle Verpflichtungen aus
diesem Vertrag haftet, auf
Zahlung des Mietzinses kla-
gen“, warnt die Juristin.
Aber auch dann, wenn die in
der Wohnung verbleibende
Mieterin die volle Miete be-
zahlt, bedeutet dies nicht,
dass unser Leser durchat-
men kann. „Die in der Woh-
nung verbleibende Mieterin
könnte von ihm imWegedes
Regresses sehr wohl noch
Zahlungen verlangen.“

Unser Leser hat vor fünf
Jahren gemeinsam mit

seiner Freundin einen Miet-
vertrag für eine Wohnung
unterschrieben. Jetzt möch-
te er sich von seiner Freun-
din trennen und ausziehen.
Diese will das offenbar ver-
hindern: „Sie sagt mir, dass
ich aus diesem Mietvertrag
ohne ihr Einverständnis
nicht herauskomme, und
wenn ich gehe, weiter Miete
für diese Wohnung zahlen
muss“, erklärt der Leser und
fragt sich: „Stimmt das so?“
„Es handelt sich hierbei

um eine Mitmietergemein-
schaft. Das ist eine Rechts-
gemeinschaft, die ohne bei-
derseitiges Einvernehmen
nur mittels Teilungsklage
aufgelöst werden kann“,
sagt dazu die Juristin des
Mieterschutzverbandes,
Barbara Walzl-Sirk.
Schlechte Nachrichten also
für unseren Leser, der ge-
wissermaßen eine „Solidar-
haftung“ mit seiner nun-
mehrigen Ex-Freundin ein-

Wenn ein Mieter den
anderen nicht gehen lässt


